
wendung des § 447 BGB führt, sofern sich die Parteien aus-
drücklich auf eine Schickschuld einigten und dass daher nur
bei fehlender Vereinbarung eine Bringschuld konstruktiv an-
zunehmen sei. Jedoch verfängt dieser Ansatz ebenso wenig;
gerade wenn der Verbraucher auf eigene Initiative „nur“ eine
Transportperson iSd § 474 IV BGB bestimmt und keine wei-
tere Aussage hinsichtlich des Leistungsortes trifft, muss § 447
BGB nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes gelten
können. Dann muss aber auch eine Schickschuld bei konklu-
denter Vereinbarung möglich sein. Daher kann aus dieser
Regelung die dogmatische Erkenntnis gewonnen werden,
dass der Leistungsort allein aufgrund des Verbrauchsgüter-
kaufs nicht geändert wird. Vielmehr sollte der Schluss dahin-
gehend gezogen werden, dass die Norm die Gegenleistungs-
gefahr dem Käufer nicht vorzeitig (wie von § 447 BGB inten-
diert) aufbürden soll.

Damit vermag nach hier vertretener Auffassung auch ein
Verbrauchsgüterkauf den Leistungsort nicht zu ändern. Dies
entspricht der konsequenten Anwendung des Gesetzes.

b) Die Gegenleistungsgefahr
Der Zeitpunkt des Übergangs der Gegenleistungsgefahr lässt
sich demgegenüber einfacher bestimmen. Nimmt man an,
dass § 447 BGB (auch im Versandhandel67) tatbestandlich
einschlägig ist,68 so würde die Gegenleistungsgefahr bereits
dann auf den Verbraucher übergehen, wenn der Unterneh-
mer die Kaufsache an die zum Transport bestimmte Person
übergibt. Dieses Ergebnis will § 474 IV BGB dem Grunde
nach vermeiden. Er legt fest, dass § 447 BGB hinter § 446
BGB zurücktritt. Telos ist, dass diejenige Partei die Gegen-
leistungsgefahr iSd §§ 433, 474 IV, 447 BGB tragen soll, die
eher als die andere imstande ist, das Risiko des zufälligen
Untergangs bzw. der zufälligen Verschlechterung zu tragen;69
dies ist, zumindest nach der gesetzgeberischen Grundkon-
zeption, der Unternehmer, der in einem Gefälle dem Ver-
braucher im Markt gegenübertritt.70

Somit geht die Gefahr, den Kaufpreis trotz zufälligen Un-
tergangs der Kaufsache entrichten zu müssen, erst mit Über-
gabe an den Verbraucher über. Auch dieses Ergebnis über-
zeugt, wenn man § 474 IV BGB im Lichte des Regel-Aus-

nahme-Verhältnisses von §§ 326 I 1, 446 und 447 iVm
§§ 474 ff. BGB sieht.

IV. Zwischenergebnis
Damit bleibt zu konstatieren, dass nach der hier vertretenen
Auffassung der Leistungsort innerhalb eines Verbrauchs-
güterkaufs nicht durch die Wertungen der §§ 474 ff. BGB
geändert werden kann. Gerade wenn die Parteien einen
Versendungskauf vereinbaren wollten (auch konkludent)
und § 447 BGB aufgrund des § 474 IV BGB keine Anwen-
dung findet, muss es sich bei der Leistungsmodalität um
eine Schickschuld handeln. Dies ist nicht nur sauber am
Gesetz gearbeitet, sondern geht auch in einer Linie mit den
teleologischen Hintergründen des § 474 IV BGB, welcher
lediglich die Gegenleistungsgefahr dem Unternehmer länger
zumutet.

C. ERGEBNISSE
Die Abgrenzung der Schickschuld von einem Versendungs-
kauf nach § 447 BGB dreht sich also um die Unterscheid-
barkeit von Leistungs- und Gegenleistungsgefahr. Hat man
sich einmal vor Augen geführt, dass die Leistungsgefahr im-
mer vor oder zusammen mit der Gegenleistungsgefahr über-
gehen muss, kann auch dieses Problemfeld sicher beherrscht
werden. Insofern besteht höchstens mittelbar eine Kohärenz
zwischen beiden Rechtsinstituten. Einzig im Verbrauchs-
güterkaufrecht gem. §§ 474 ff. BGB kann es zu tatsächlichen
Überschneidungen kommen. Dies ist jedoch mit sauberer
Gesetzesanwendung in den Griff zu bekommen.

67 Wohl als Schickschuld einzuordnen, vgl. BeckOGK/Beurskens, 15.9.2016, BGB
§ 269 Rn. 64; Staudinger/Bittner, 2014, BGB § 269 Rn. 12 a mit Ausnahme eines
Kaufvertrages mit Montageverpflichtung unter Bezugnahme auf BGH NJW 2014,
454 = MDR 2014, 137 f.; für Schickschuld argumentierend BeckOGK/Tröger, 15.9.
2016, BGB § 447 Rn. 30; BGH NJW 2003, 3341; mAnm Oechsler LMK 2003, 204;
Canaris JuS 2007, 793 (796) mwN; Lorenz JuS 2004, 105 (106); MüKoBGB/Wes-
termann, 7. Aufl. 2016, § 477 Rn. 1.

68 BeckOGK/Tröger, 15.9.2016, BGB § 447 Rn. 38; aA Medicus/Petersen BürgerlR,
25. Aufl. 2015, § 13 Rn. 275.

69 Staudinger/Beckmann, 2014, BGB § 447 Rn. 1.
70 Insbesondere auf die bessere Versicherungsmöglichkeit abstellend Staudinger/

Beckmann, 2014, BGB § 447 Rn. 1.
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Witwe W. Diese hat von ihrem gerade verstorbenen Ehemann einen roten Ferrari 308 GTB,
Baujahr 1978, geerbt. J ist von dem Ferrari begeistert und macht deutlich, dass er sich
vorstellen könnte, ihn W abzukaufen. W, die sich mit Autos nicht auskennt, bittet ihre 17-
jährige Enkelin E, sich um den Verkauf des Ferraris zu kümmern. Als Dank verspricht sie ihr
eine Verkaufsprovision von 10% des Verkaufspreises, wenn sie das Fahrzeug erfolgreich
verkauft. E willigt erfreut ein. Sie verhandelt mit J und einigt sich mit ihm auf einen Kaufpreis
in Höhe von 80.000 EUR. J überweist W den Kaufpreis und W händigt ihm das Fahrzeug
inklusive aller zugehörigen Papiere aus.

Am nächsten Tag bittet E ihre Großmutter W, ihr die versprochenen 8.000 EUR Provision
zu geben. W, die nie gedacht hätte, dass das alte Auto so viel wert ist, ist verunsichert und
möchte zunächst mit den Eltern der E sprechen. Diese sind nicht damit einverstanden, dass E
eine so große Summe von W erhält, da sie meinen, E könne mit so viel Geld noch nicht
umgehen. Sie sind außerdem der Meinung, E könne ihrer Großmutter auch einfach so mal
einen Gefallen tun.

Eine Woche später erscheint J bei W und teilt ihr mit, er wolle das Fahrzeug zurückgeben.
Vor allem sei er von der Beschleunigung des Fahrzeugs enttäuscht; der Ferrari sei ja nicht
schneller als der neue 5er-BMW, den er als Alltagsfahrzeug fahre (eine Beschleunigung von 0
auf 100 km/h in etwa 6 Sekunden ist bei einem 38 Jahre alten Ferrari als normal anzusehen;
tatsächlich beschleunigt ein moderner 5er-BMW mit entsprechender Motorisierung ähnlich
schnell). Überdies habe er festgestellt, dass ihm ein so altes Auto generell viel zu unkom-
fortabel ist; die „alte Kiste“ habe ja nicht einmal eine Klimaanlage.

1. Ist zwischen J und W ein wirksamer Kaufvertrag über den Ferrari zustande gekommen?

2. Hat E gegen W einen Anspruch auf Zahlung von 8.000 EUR Provision?

3. Kann J sich von dem Vertrag lösen und den Ferrari zurückgeben,
a) weil ihm das Auto zu langsam beschleunigt, oder
b) weil ihm das Auto generell zu unkomfortabel ist?

4. Wie viele Verträge werden geschlossen, wenn J den Ferrari betankt und die Rechnung in Höhe von 60
EUR an der Tankstelle mit drei 20 EUR-Scheinen bezahlt?

& LÖSUNG

A. FRAGE 1
Ein Kaufvertrag iSv § 433 BGB kommt zustande durch zwei korrespondierende Willens-
erklärungen, Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB). Hier hat J eine auf den Abschluss des
Kaufvertrags gerichtete Willenserklärung abgegeben. W selbst hat keine Willenserklärung
abgegeben. Die Willenserklärung der E könnte jedoch gem. § 164 I BGB Wirkung für und
gegen W entfalten, wenn E sie beim Verkauf des Ferrari wirksam vertreten hat. Die be-
schränkte Geschäftsfähigkeit der noch minderjährigen E steht gem. § 165 BGB einer wirk-
samen Stellvertretung nicht entgegen.

E müsste zunächst eine eigene Willenserklärung abgegeben haben (s. dazu sowie zur
Abgrenzung zwischen Stellvertreter und Bote MüKoBGB/Schubert, Münchener Kommentar
zum BGB, 7. Aufl. 2015, § 164 Rn. 70 f.). Vorliegend hat W die E ganz allgemein darum
gebeten, sich um den Verkauf des Ferraris zu kümmern; sie hatte damit einen Entscheidungs-
spielraum sowohl hinsichtlich der Person des Käufers als auch hinsichtlich des Kaufpreises.
Folglich hat E eine eigene Willenserklärung abgegeben.

E müsste ferner im Namen der W gehandelt haben (sog. Offenkundigkeitsprinzip). Dabei
macht es keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im Namen des Vertretenen
erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen Namen erfolgen soll (§ 164 I 2
BGB). Bei dem Ferrari handelte es sich um das Fahrzeug des verstorbenen Ehemanns der W,
den diese nach dessen Tod geerbt hatte. Dies war J auch bewusst, nachdem er zunächst
gegenüber W persönlich sein Interesse an dem Ferrari signalisiert hatte. Jedenfalls aus den
Umständen ergab sich damit, dass E als Stellvertreterin der W auftrat.

Schließlich müsste E auch mit Vertretungsmacht gehandelt haben. Indem W sie ausdrück-
lich gebeten hat, sich um den Verkauf des Ferraris zu kümmern, hat sie ihr eine entsprechende
Vollmacht (hier: Innenvollmacht, § 167 I Var. 1 BGB) erteilt. Weitere Vorgaben hat W der E
nicht gemacht, sodass sie bei Abschluss des Kaufvertrags auch im Rahmen ihrer Vertretungs-
macht gehandelt hat.

E hat danach ihre Großmutter W beim Abschluss des Kaufvertrags mit J wirksam ver-
treten. Es ist ein wirksamer Kaufvertrag zwischen W und J zustande gekommen.

wirksame Stellvertretung
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